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Gesetz 
vom 22. Oktober 2009 

über die Abänderung des 
Versicherungsvermittlungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. Mai 2006 über die Versicherungsvermittlung 
(Versicherungsvermittlungsgesetz; VersVermG), LGBl. 2006 Nr. 125, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4a 

Versicherungsgeheimnis 

1) Die Versicherungsvermittler, die Mitglieder ihrer Organe, ihre Mit-
arbeiter sowie die sonst für einen Versicherungsvermittler tätigen Perso-
nen sind zur Geheimhaltung von nicht öffentlich bekannten Tatsachen 
verpflichtet, die ihnen auf Grund der Geschäftsverbindungen mit Kun-
den anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind. Die Geheimhal-
tungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 41/2009 und 69/2009 
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2) Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Zeug-
nis- oder Auskunftspflicht gegenüber den Strafgerichten und Aufsichts-
organen sowie die Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit anderen 
Aufsichtsbehörden. 

3) Versicherungsnehmer können von der Geheimhaltungspflicht ent-
binden; die diesbezügliche Erklärung muss schriftlich und in Kenntnis 
der Sachlage für den konkreten Fall abgegeben werden. 

Art. 21 

Amtsgeheimnis 

1) Die mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe, all-
fällig durch diese beigezogene weitere Personen sowie sämtliche Behör-
denvertreter unterliegen hinsichtlich der vertraulichen Informationen, die 
ihnen bei ihrer dienstlichen Tätigkeit bekannt werden, zeitlich unbe-
schränkt dem Amtsgeheimnis. 

2) Die dem Amtsgeheimnis unterliegenden Informationen dürfen nicht 
weitergegeben werden. Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Vor-
schriften. 

3) Wurde gegen einen Versicherungsvermittler durch Gerichtsbe-
schluss das Konkursverfahren eröffnet oder die Liquidation eingeleitet, 
so können vertrauliche Informationen, die sich nicht auf Dritte beziehen, 
in zivil- oder handelsrechtlichen Verfahren weitergegeben werden, sofern 
dies für das betreffende Verfahren erforderlich ist. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 22. Oktober 2009 
über die Abänderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


